
Anhang 1 zur Benützungsordnung der Turnhalle mit Mehrzwecknutzung der Einwohnergemeinde Schwadernau

Benützungstarif für die Turnhalle mit Mehrzwecknutzung gültig ab 01. Februar 2023

AUSWÄRTIGE Dauerbenützung (max.2 Einzelnutzung  1 - 3 Std. 150.00 Einzelnutzung Wochenende

Std./pro Woche jede weitere Stunde ab 6 Std. bis 24. Std. Samstag 06.00 Uhr 

Verein Private bis max. 6 Std. Fr. 50.00 zusätzlich bis Sonntag 24.00 Uhr

Fr. 150.00 bis 3 Std. plus Fr. 50.00

Sporthalle 1’462.00Fr.   Fr. 1’720.00 für jede weitere Stunde Fr. 400.00 Fr. 780.00

max. Fr. 300.00

Bühne n.vorges. n.vorges. nicht vorgesehen Fr. 100.00 Fr. 100.00

Büffet, Küche Fr. 1’290.00 Fr. 1’720.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00

EINHEIMISCHE
Dauerbenützung (max.2 Einzelnutzung  1 - 3 Std. 150.00 Einzelnutzung Wochenende

Std./pro Woche jede weitere Stunde ab 6 Std. bis 24. Std. Samstag 06.00 Uhr 

Verein Private bis max. 6 Std. Fr. 50.00 zusätzlich bis Sonntag 24.00 Uhr

Fr. 150.00 bis 3 Std. plus Fr. 50.00

Sporthalle Fr. 688.00 Fr. 1’118.00 für jede weitere Stunde Fr. 300.00 Fr. 550.00

max. Fr. 300.00

Bühne n.vorges. n.vorges. nicht vorgesehen Fr. 100.00 Fr. 100.00

 Büffet, Küche Fr. 860.00 Fr. 1’290.00 Fr. 80.00 Fr. 80.00 Fr. 80.00



Tarif Dauernutzung/Einzelnutzung

Bei der Dauernutzung wird für Vereine und Privatpersonen ein separater Tarif angewendet. Für Einzelnutzungen gilt ein Einheitstarif

Einheimische Vereine

Dieser Tarif gilt ausschliesslich für Vereine, welche ihren Sitz in Schwadernau haben

Vereine, welche regelmässig die 1. August-Feier durchführen, können die Halle 1 x pro Jahr

kostenlos nutzen (max. 1 Wochenende)

Einheimische Privatpersonen

Dieser Tarif gilt ausschliesslich für Personen mit gesetzlichem Wohnsitz in Schwadernau

Zusätzliche Kosten

Die Anlagen sind im gereinigten Zustand zurückzugeben. Fallen für den Hauswart

nach der Benützung ausserordentliche Reinigungsarbeiten oder sonstige Umtriebe an, so werden diese den Benutzern zum

Stundenlohn von Fr. 50.00 in Rechnung gestellt.

Kehrichtentsorgung

Der anfallende Kehricht ist durch die Benutzer zu entsorgen.

Küchenwäsche

Sämtliche Küchenwäsche ist von den Benutzern mitzubringen

Schlüsseldepot

Für Dauerbenützer: Fr. 50.00 für den ersten Schlüssel

Fr. 20.00 für jeden weiteren Schlüssel

Bei Einzelnutzungen muss die verantwortliche Person eine Schlüsselquittung unterschreiben.



Auflage
Der Tarif liegt vom 15. Dezember 2022 bis 30. Januar 2023 zur Einsichtnahme auf

(verlängerte Auflage aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten der Gemeinde-

verwaltung im Dezember 2022/Januar 2023).

Während der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen.

Der Tarif tritt auf den 01. Februar 2023 in Kraft.

Schwadernau, 01.02.2023


